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Gewerkschaft kann von Haftung für Streikschäden freigestellt werden

Ein Bauunternehmen kündigte den Tarifvertrag. Während der Bauarbeiten an einer Straße erschienen Gewerkschaftsmitglieder, um die Angestellten von einer Teilnahme an einem Streik zu überzeugen. Sie blockierten einige Maschinen, so dass der Arbeitsprozess stockte. Keiner der Betriebsangehörigen ließ sich zu einer Teilnahme am Streik überreden. Nach Beendigung der Tarifstreitigkeiten einigte sich die Gewerkschaft mit dem Zentralverband des Baugewerbes auf ein Maßregelungsverbot, nach dem alle gegenseitigen Ansprüche ausgeschlossen werden sollten. Das Unternehmen verlangt nun Schadenersatz wegen der Verzögerungen der Arbeiten.

Das Landesarbeitsgericht Köln wies die Klage ab. Das Maßregelungsverbot sei wirksam und schließe alle Ansprüche aus. Insbesondere sei die Gewerkschaft als eine Partei der Vereinbarung von den Ansprüchen ausgenommen, was eine Erweiterung gegenüber den sonst in diesen Fällen üblichen Vereinbarungen darstelle. Außerdem sei das Unternehmen als Mitglied des Verbandes an dessen Vereinbarungen gebunden. 

LAG Köln vom 22.11.2004, Az. 2 Sa 684/04
Mitgliedschaft in einer tarifgebundenen ARGE führt noch nicht zur Tarifbindung des einzelnen Unternehmens

Ein Zimmermann stand in Diensten eines Bauunternehmens, das Mitglied des Baudachverbandes Berlin-Brandenburg ist. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied einer ARGE, die sich dem einschlägigen Tarifvertrag unterworfen hat. Der Zimmermann verlangt nun die Zahlung des im Tarifvertrag vereinbarten 13.Monatsgehaltes.

Das Landesarbeitsgericht Berlin wies die Klage ab. Es reiche gerade nicht aus, dass das Bauunternehmen Mitglied einer tarifvertraglich gebundenen ARGE sei. Durch die Mitgliedschaft erlange der Tarifvertrag noch keine Geltung für das Bauunternehmen. Vielmehr müsste das Unternehmen selbst den Regelungen des Tarifvertrages unterworfen sein. Dies sei aber vorliegend nicht der Fall.

LAG Berlin vom 05.11.2004, Az. 6 Sa 1378/04
Hörgeschädigter Busfahrer muss als Straßenbahnfahrer weiterbeschäftigt werden

Ein Busfahrer war bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben angestellt. Seit seiner Bundeswehrzeit litt er an Hörschäden infolge eines Knalltraumas. Nach Verschlimmerung der Beschwerden bestanden gesundheitliche Bedenken gegen die Weiterbeschäftigung als Busfahrer. Der Betriebsarzt stellte jedoch fest, dass die Schäden eine Beschäftigung als Straßenbahnfahrer zulassen würden. Die Verkehrsbetriebe wiesen dem Fahrer nunmehr eine Beschäftigung als Omnibusrangierer bei verminderter Vergütung zu und sprach eine gleichlautende Änderungskündigung aus. Er verlangt nun einen Einsatz zu den alten Konditionen. 

Das Landesarbeitsgericht Köln gab der Klage statt. Die Änderungskündigung sei sozial ungerechtfertigt gewesen. Eine Umgruppierung in eine niedrigere Gehaltsstufe komme nur als Ultima - ratio in betracht. Es sei aber den Verkehrsbetrieben ohne weiteres zumutbar gewesen, den Angestellten nach einer Umschulung als Straßenbahnfahrer weiterzubeschäftigen. Er habe durch seine langjährige Tätigkeit einen sozialen Besitzstand erarbeitet, der von seinem Arbeitgeber in jedem Falle zu berücksichtigen sei. 

LAG Köln vom 04.11.2004, Az. 5 Sa 1301/03
Auf Wunsch des Arbeitnehmers geteilter Urlaub führt nicht zu Abgeltungsanspruch

Ein Angestellter hatte einen Urlaubsanspruch von insgesamt 30 Tagen. Er beantragte im Jahre 2003 bei seinem Arbeitgeber, jeweils 5 Tage für eine Kreuzfahrt, eine Winterreise und einen Strandurlaub zu gewähren. Da ihm zwischenzeitlich mit Wirkung für Anfang 2004 gekündigt worden war, sollten die übrigen Tage für Vorstellungsgespräche einzeln wahrgenommen werden. Dem Antrag wurde entsprochen. Später verlangt der Angestellte Urlaubsgeld für entgangenen Urlaub. Der Arbeitgeber sei verpflichtet gewesen mindestens einen zweiwöchigen, zusammenhängenden Urlaub zu gewähren. Da er einen solchen Urlaub nicht gehabt habe, müsse ihm jetzt wenigstens Urlaubsgeld dafür gewährt werden.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf wie die entsprechende Klage jedoch ab. Zwar sei der Arbeitgeber tatsächlich verpflichtet, Urlaub grundsätzlich zusammenhängend zu gewähren, unter Umständen könne eine Verletzung dieser Pflicht auch zu einem Abgeltungsanspruch führen. Allerdings sei der geteilte Urlaub vorliegend gerade auf Wunsch des Arbeitnehmers erteilt worden. Es sei daher rechtsmissbräuchlich, wenn der Arbeitnehmer nach Gewährung des Wunsches aus dieser Konstellation auch noch Kapital schlagen wolle. Wenn der Arbeitgeber auf einem Zusammenhängenden Urlaub bestanden hätte, hätte der Arbeitnehmer u.U. die Vorstellungsgespräche nicht wahrnehmen können. Dies hätte dem Arbeitgeber dann den Vorwurf des arbeitnehmerfeindlichen Verhaltens eingebracht.

LAG Düsseldorf vom 25.10.2004, Az. 10 Sa 1306/04
Beschäftigungsfreiheit schließt Rufbereitschaft aus

Ein Musiker war in einem Theaterorchester angestellt. Im Tarifvertrag war geregelt, dass ihm ein freier Tag pro Woche zustünde und in der Spielzeit 8 Sonntag beschäftigungsfrei zu lassen sei. Der Kläger erhielt jeweils einen arbeitsfreien Tag pro Woche. Dabei hatte er an neun Sonntagen frei, an denen er jedoch Rufbereitschaft hatte, die vom Theater jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Der Musiker ist der Meinung, dass er Anspruch auf freie Sonntage ohne Rufbereitschaft habe.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf gab der Klage statt. Beschäftigungsfreiheit schließe die Anordnung von Ruf- und Dienstbereitschaft aus. Schon begriffsnotwendig dürfe an beschäftigungsfreien Tagen nicht die Möglichkeit bestehen, einen Arbeitnehmer zur Beschäftigung heranzuziehen. 

LAG Düsseldorf vom 13.10.2004, Az. 4 (5) Sa 1121/04
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